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weismittel abzustellen. Die Ausgangspunkte für diese Vermessungen
selbst sind nicht sicher genug, es ergeben sich deshalb beständig
Streitigkeiten zwischen den Eigentümern, von denen jeder
behauptet, sein Geometer sei im Rechte. Jeder derselben hat eben

an andere Ausgangspunkte angeschlossen und erhält der jetzigen
Sachlage entsprechend auch ein anderes Resultat.

Da die alten Pläne keine genauen Anhaltspunkte liefern, ist
es mangels einer sichern Grundlage den Gerichten unmöglich,
Recht zu sprechen. Die Geometer kennen diese Tatsache und
suchen deshalb die Streitigkeiten durch gegenseitige Konzessionen

zu schlichten und fertigen über die katastrale Bereinigung ein
Protokoll an.

Die staatlich anerkannten Geometer sind darin einig, daß

die gegenwärtigen Pläne für die genaue Sicherung des
Besitzstandes unzureichend sind, und bedauern es um so mehr, als der
Art. 668 diese Sicherung in der Hauptsache den Plänen zuweist.

(Schluß folgt.)

Vereinsnachrichten.

Die Kommission für den Entwurf einer neuen Vermessungsinstruktion

hat, nachdem ihr von den Sektionen und einzelnen

Mitgliedern unseres Vereines im ganzen 26 Eingaben mit Abänderungsvorschlägen

zugegangen sind, dieselben in verschiedenen Sitzungen
einer eingehenden Prüfung und Würdigung unterzogen. Dabei
mußten natürlich formale Bemerkungen vor den Abänderungsvorschlägen

prinzipieller Natur zurücktreten. Letzteren ist, soviel

es möglich schien, Rechnung getragen worden. Am 24. Juli konnte
die Bereinigung beendigt werden, der 25. Juli, ein herrlicher Sonntag,

wurde der Freude und Genugtuung über das beendigte Werk
gewidmet. Es steht zu erwarten, daß dasselbe von der
eidgenössischen Kommission approbiert werde und damit die Richtlinien
für die Entwicklung unseres einheitlichen schweizerischen Katasterwerkes

mit dem Inkraftreten des C. G. B. festgestellt sind.


	

